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Fahrbahn, Gehweg etc. 
versiegelt

Nachrichtlich

Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)
B 64/83 Brakel/Hembsen - Höxter
1. Abschnitt, B 64/83 Höxter/Godelheim - Höxter 
Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen
Maßnahmen

Gehölzfläche, lockere gruppenartige Bepflanzung

Landschaftsrasen

Gehölzfläche, dichte geschlossene Bepflanzung

Geh-/Radweg versiegelt

LärmschutzwandWirtschaftsweg, befestigt, 
wassergebundene Decke

Anpflanzung von Laubbaumhochstämmen

Begrünung der Lärmschutzwand mit Rank- / Kletterpflanzen

Bestandskürzel
Bestandskürzel siehe Legende zum Bestandsplan (Unterlage 12.1.1)EA,xd5

Entsiegelung von versiegelten Bodenflächen

Gelenkte Sukzession

Extensivgrünland

Anlage von Kleingewässern

Anlage eines Wassergrabens

Anlage von Gesteinswällen

Anlage eines Flachufers

S
A
E
G

=
=
=
=

Schutzmaßnahme
Ausgleichsmaßnahme
Ersatzmaßnahme
Gestaltungsmaßnahme

Maßnahmenbezeichnung
Bezug zur fortlaufenden Konfliktnummer

Erläuterung der Maßnahme

A 2.1 K 2
Entsiegelung und Rückbau aller nicht mehr 
benötigten Straßen- und ...

Bahnstrecke

Amphibiendurchlässe

Amphibienleiteinrichtungen

Sperrzaun für Amphibien u. Reptilien vor Baubeginn - nur einseitig passierbar

Besonders geschützte Biotoptypen nach § 62 LG NRW

Entbuschung und Pflege von Extensivgrünland

Nachpflanzung und Pflege von Streuobstwiesen

Wegesperrung

Baumhecke

Vegetationsschutzzaun / Einzelbaumschutz während der Bauphase

Fledermausüberflughilfe (Wand / Mauer 2 m hoch)

G 1
Ansaat aller Straßennebenflächen (Bankette, 
Mulden, Böschungen, Gräben, Restflächen)
mit Landschaftsrasen (90.227 m²).

G 2
Anlage von dichten oder lockeren Gehölz-
pflanzungen auf den Böschungen und 
weiteren Nebenflächen (24.148 m²).

A 2.1

S 8.2

Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen 1 : 1.000

A 2.2

S 2.1
Vegetationsschutzzaun / Einzelbaumschutz 
während der Bauphase zum Schutz der
Gehölze vor Beschädigungen (66 lfm).

K 2

S 5.1
Einbau von insgesamt 26 Amphibiendurchlässen 
und Einbau von Amphibienleiteinrichtungen 
beidseitig der Straße (4.122 lfm).

K 5

S 10.1

S 5.2
Errichtung einer Betongleitwand östlich der 
B 64/83n von Bau-km 11+950 bis 12+150 als 
Sperrwand für Amphibien (200 lfm).

K 5

S 10.1
4 m hohe Irritationsschutzwand für Fledermäuse 
östlichen der B 64/83n von Bau-km 11+940 bis 
12+010 (70 lfm).

K 10

S 5.2

A 2.2
Anlage von insgesamt 15 Kleingewässern auf 
Acker- und Grünlandflächen und in 
Laubwaldbeständen (9.100 m²).

K 2, K 7

A 2.1
Rückbau nicht mehr benötigter Straßen- und Wege-
abschnitte (5.817 m²). Teile der Flächen werden 
nach dem Rückbau mit Unter- und Oberboden 
angedeckt, mit Landschaftsrasen eingesät oder mit 
Gehölzen bepflanzt. Bei den Flächen unterhalb des 
Ziegenberg erfolgt keine Bodenandeckung, diese 
Bereiche werden der Sukzession überlassen. 
Entfernen der Sohlschalen des wegbegleitenden 
Gewässers am Fuß des Ziegenberg.

K 2

A 1.2
Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung 
im Taubenborn: Verzicht auf Düngung und 
Entwicklung extensiver Beweidungskonzepte
(42.304 m²).

K 1 A 2.3
Anlage von Geröll-/Gesteinswällen. Die Ge-
steinswälle sind 60-80 m lang, 6-10 m breit und 
1,5-2,0 m hoch und bestehen aus grobem 
Gesteinsmaterial (3.434 m²).

K 2, K 7, K 9

A 2.5
Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung 
im Taubenborn: Verzicht auf Düngung und 
Entwicklung extensiver Beweidungskonzepte
(83.906 m²).

K 2

S 9.1
Vor Beginn der Bauarbeiten entlang der Bahn-
strecke wird der Bahndamm zwischen Bau-km 
8+000 (Beginn der Baustrecke) bis 11+980 (BÜ) 
nach Schlingnattern abgesucht. Angetroffene 
Schlingnattern werden gefangen und in geeignete 
Lebensräume am Ziegenberg gebracht.

K 9

S 8.2 S 8.2

S 8.2
Wände 2 m hoch in Kombination mit den Schutz-
einrichtungen östlich der B 64/83n von Bau-km 
10+000 - 11+940 und westlich der B 64/83n von 
Bau-km 10+300 - 10+880 als Überflughilfe für 
Wasserfledermäuse (2.520 lfm). Irritationsschutz-
wand (2 m) auf der Brücke über den Hechtgraben.

K 8, K 10

S 7.1
Aufstellung eines Sperrzaunes vor Baubeginn 
beidseits der B 64n bzw. des Baukörpers. Dieser 
Sperrzaun ist nur in eine Richtung passierbar 
(4.150 lfm).

K 7

S 8.1
Dichte Abpflanzungen entlang der Trasse als 
Überflughilfe für Vögel und  Fledermäuse 
(15.786 m²).

K 8, K 10
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